
ändert haben, daß eine anderweitige Entscheidung über 
das Sorgerecht im  Interesse des Kindes unabweisbar 
erscheint“.
Nach sowjetzonaler Auffassung kann es aber niemals 
im Interesse des Kindes liegen, daß es das Gebiet der 
Sowjetzone oder Ost-Berlin verläßt, um sich zu dem  
im  M achtbereich  kapitalistischer und imperialistischer 
K räfte“ — das soll heißen: zu dem in der Bundesrepu
blik lebenden Erziehungsberechtigten  — zu begeben.

Herausgabe von Kindern wird verweigert

In einem Fall wurde einer in der Bundesrepublik leben
den M utter, die unter Zurücklassung ihres Kindes die 
Sowjetzone überraschend hatte verlassen müssen, auf 
ihre mehrfachen Bitten, das Kind unter Einschaltung 
der beiderseitigen Jugendämter zu  ihr in die Bundes
republik reisen zu lassen, vom B at des Bezirks als 
Beschwerdeinstanz das nachfolgend m itgeteilte Schrei
ben überm ittelt.
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R at des Bezirks N. N., den   1958
Land Thüringen

W erte F ra u  N.!
N ach Ü berprüfung Ih re r Angelegenheit m üssen wir 
Ihnen mitteilen, daß die R eferate Jugendhilfe/Heim - 
erziehung in e rste r Linie die Aufgabe haben, die Rechte 
der M inderjährigen zu sichern und ers t in zweiter 
Linie die W ünsche oder Forderungen der Erw achsenen 
bzw. gesetzlichen V ertre te r zu berücksichtigen.

Im  vorliegenden Falle ha t der R a t des Kreises N. nach 
diesem G rundsatz gehandelt und dam it die Rechte und 
das Wohl des M inderjährigen gew ahrt..............

Andere M aßnahm en können w ir im In teresse des K in
des und un ter W ürdigung der gesam ten U m stände nicht 
befürworten.

H ochachtungsvoll!

Im  A ufträge: 
gez. U nterschrift 

O berreferent

M it den „Wünschen und Forderungen des gesetzlichen  
V ertreters“ is t — wie sich aus einem vorher gegangenen 
Schriftwechsel der M utter m it der sowjetzonalen Jugend
behörde ergibt —  der von der M utter zu Recht gel
tend gemachte Herausgabeanspruch, m it dem „Wohl 
des Kindes“ das Verbleiben ihres zehn Jahre alten Soh
nes in einer ihr nicht genehmen Pflegestelle in der 
Sowjetzone gemeint.

*

Herr N. N., der m it seiner Ehefrau eine Reise zu Ver
wandten in die Bundesrepublik angetreten und sich auf 
Grund der dort Vorgefundenen besseren Lebensbedin
gungen entschlossen hatte, nicht in das Gebiet der So
wjetzone zurückzukehren, erhielt, als er sich von seinem  
neuen W ohnsitz aus um die Übersiedlung seiner vor
läufig in der Sowjetzone in der Obhut der Großm utter 
zurückgelassenen drei minderjährigen Kinder bemühte, 
von dem R at des Kreises X. das folgende Schreiben:
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R at des Kreises X. X., den 20. Jun i 1958
Abteilung Volksbildung
—  J u g en d h ilfe  —
Aktenzeichen: 31-63/1
H errn
N. N.
Y.
N .-Str. 10

Betr.: Ih re  K inder A., B. und C. N.

Sie haben im A ugust 1957 das Gebiet der Deutschen 
D em okratischen Republik verlassen und Ih re  Kinder bei 
deren G roßm utter, F ra u  N. M., zurückgelassen.
F ra u  M. h a t nunm ehr A n trag  auf Übersiedlung der 
K inder nach N. gestellt. D ieser A n trag  w urde von den zu
ständigen Stellen beim R a t des Kreises X. und beim 
R a t des Bezirkes Y. abgelehnt.
E ine ordnungsgem äße Erziehung, Beaufsichtigung und 
B etreuung der Kinder is t bei dem hohen A lter der F rau
M. nicht gew ährleistet.
W ir fordern Sie deshalb auf, zu Ihren  Kindern zurück
zukehren und die Erziehung zu übernehmen.
W ir b itten  Sie, uns bis zum  30. Jun i 1958 mitzuteilen, 
ob Sie dieser A ufforderung nachkommen. Sollten Sie 
sich bis zu diesem Zeitpunkt n icht geäußert haben, 
sehen w ir uns gezwungen, die K inder zur Sicherung 
der Erziehung und B etreuung in ein staatliches K inder
heim einzuweisen.

gez. U nterschrift 
S tellvertreter des Vorsitzenden

Entziehung des Sorgerechts bei politisch 
„unzuverlässigen" Eltern

Gleichbedeutend m it der Verweigerung des Heraus
gabeanspruchs in diesen Fällen is t die Entziehung des 
elterlichen Sorgerechts, wenn die Erziehungsberechtig
ten im Gebiet der Sowjetzone oder in Ost-Berlin an
sässig sind, sich aber den staatlich verordneten Erzie
hungsrichtlinien beharrlich widersetzen.
Diesen Eltern kann, wenn ihr Verhalten auf einer 
feindlichen Einstellung gegenüber dem SED-Regime be
ruht, das elterliche Sorgerecht abgesprochen werden  
m it der Folge, daß das betreffende Kind zwangsweise 
in ein staatlich gelenktes Erziehungsheim eingewiesen 
wird. Es sind Fälle bekannt, in denen eine solche Maß
nahme weder durch die Zustellung eines ordnungs
m äßigen Beschlusses noch durch die Abgabe irgend 
einer anderen schriftlichen Erklärung auch nur äußer
lich gerechtfertigt wurde. Die Bekanntgabe der Ent
scheidung über die Entziehung des Sorgerechts erfolgte 
vielmehr n u r  d u r c h  e i n e  m ü n d l i c h e  M i t t e i 
l u n g  des Beauftragten des Referates Jugendhilfe und 
Heimerziehung.
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Vernehmungsniederschrift
Auf Ansuchen des L andratsam tes B. vom 23. M ärz 1955

erscheint: R. W., B.,
ausgewiesen durch: Flüchtlingsausweis A Nr. 8132/2115 
D er Zeuge w urde m it dem Gegenstand der Vernehm ung 
v ertrau t gem acht, zur W ahrheit erm ahnt, auf die S tra f
bestim m ungen des § 98 BVFG sov/ie auf das R echt der 
Zeugnisverweigerung hingewiesen.
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